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1. Einleitung 

Die sich stetig und rasant verändernde Lebenswelt von jungen Menschen und deren 

Familien verlangt eine Steigerung der geforderten Lern- und Verarbeitungsleistungen. 

Gesellschaftlicher und demografischer Wandel, neue Lebensentwürfe von Familien, 

technischer Fortschritt, Globalisierung und nicht zuletzt die Diskussionen um PISA, 

fordern Schule und Jugendhilfe weitaus stärker als bisher durch Bildung, Erziehung und 

Betreuung ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. 

 „Schule ist der geeignete Ort, an dem die Jugendhilfe mit ihrem Leistungsspektrum 

unkompliziert, frühzeitig und nachhaltig junge Menschen erreichen und auch die Eltern 

rechtzeitig einbeziehen kann“ (Renges, Lerch-Wolfrum, Handbuch zur Jugendsozialarbeit 

an den Schulen in Bayern, S. 7). 

Es ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit die jungen Menschen bei der sozialen und 

individuellen Integration zu unterstützen und zu fördern. Ganz besonders dort, wo soziale 

Problemlagen die Entwicklung eines eigenständigen Lebensentwurfs und/oder eine 

selbstständige und eigenverantwortliche Lebensführung beeinträchtigen. 

Ebenda liegen die Grenzen der Jugendsozialarbeit. Einige Entwicklungsprozesse werden 

gesellschaftlich bedingt behindert, es gibt keinen Rechtsanspruch auf Jugendsozialarbeit 

und die Angebote zur Hilfe können nur auf Freiwilligkeit beruhen.  

Der Bayerische Landtag erkannte 2008, dass Jugendsozialarbeit an Schulen ein überaus 

wirksames und  nachhaltiges Instrument darstellt, um die soziale und schulische 

Integration von jungen Menschen mit schwierigen persönlichen oder familiären 

Bedingungen zu unterstützen. Somit wurde das Konzept der Jugendsozialarbeit von den 

Hauptschulen, Hauptschulstufen der Förderschulen und Berufsschulen auf Grundschulen, 

Realschulen und Gymnasien erweitert. 

Jugendsozialarbeit an Grundschulen einzuführen basiert auf dem Hintergrund der frühen 

Prävention, obgleich nicht vergessen werden darf, dass Jugendsozialarbeit kein 

Allheilmittel ist, sehr wohl jedoch ein effizientes Frühwarnsystem. 

 

 

  



Jugendsozialarbeit 

an den Grundschulen 

Oberhaching und Deisenhofen 

 

4 

2. Gesetzliche Grundlagen 

1991 kam es zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (Kinder- und 

Jugendhilfegesetz – KJHG), welches Bestandteil des bundesdeutschen Sozialrechts (Achtes 

Buch Sozialgesetzbuch - SGB VIII) ist. Damit wurde der Zusammenarbeit von Trägern der 

öffentlichen Jugendhilfe mit weiteren Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation 

junger Menschen und ihrer Familien bezieht, wesentliches Gewicht beigemessenen. Das 

SGB VIII wird durch das Bayerische Kinder- und Jugendhilfegesetz – BayKJHG – als 

landesspezifisches Ausführungsgesetz ergänzt. 

Im Besonderen § 81 Nr. 1 SGB VIII und Art. 31 Abs. 1 BayEUG (Bayerisches Gesetz über 

das Erziehungs- und Unterrichtswesen), schaffen die rechtliche Basis für eine Kooperation 

von Jugendhilfe und Schule.  

 

Der Jugendhilfe stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, um junge Menschen 

und deren Familien zu unterstützen. Die Jugendsozialarbeit ist eine Leistung der 

Jugendhilfe, die in den Schulen verortet ist. Der § 13 SGB VIII verleiht der 

Jugendsozialarbeit ihren gesetzlichen Auftrag, ihre Aufgaben und enthält eine 

Abgrenzung zu den angrenzenden Leistungen der Jugendhilfe, wie den §§ 11 

(Jugendarbeit) und 22 (Hort) SGB VIII. 

 

Da Jugendsozialarbeit anderen rechtlichen und organisatorischen Strukturen folgt als 

Schule, ist es unerlässlich für eine gelingende Kooperation beide Systeme für die jeweils 

andere Institution transparent und nachvollziehbar werden zu lassen. 

Die rechtliche Grundlage für die Schule bildet das BayEUG, für die Jugendsozialarbeit das 

SGB VIII. Die politische Zuständigkeit für die Schule liegt beim Bayerischen 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus, für die Jugendsozialarbeit beim Bayerischen 

Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen. Diese 

Unterschiedlichkeit zeigt sich auch auf der Personalebene durch die verschiedenen 

Dienst- und Fachaufsichten. Die Zuständigkeiten und Pflichten der Lehrkräfte und 

Schulleitungen 

werden in der Lehrerdienstordnung (LDO) und Volksschulordnung (VSO) geregelt.  
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Es ist nicht Aufgabe der Jugendsozialarbeit, Tätigkeiten zu übernehmen, die laut Schul- 

und Lehrerdienstordnung zu den Pflichten der Lehrkräfte gehört, wie z. B. Unterricht oder 

Aufsichtspflicht. Ebenso zählen Mittags- Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung nicht 

zu den Aufgaben der Jugendsozialarbeit. Die Dienst- und Fachaufsicht für das angestellte 

sozialpädagogische Fachpersonal liegt bei dem jeweiligen Jugendhilfeträger (vgl. Renges, 

Lerch-Wolfrum, Handbuch zur Jugendsozialarbeit an den Schulen in Bayern, S. 42). 
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3. Zielgruppe und Ziele 

Die Maßnahmen und Methoden der Jugendsozialarbeit richten sich an alle Schüler der 

ersten bis vierten Jahrgangsstufe, vorrangig an die, die in ihrem Verhalten auffällig sind.  

Diese Verhaltensauffälligkeiten können aus psychosozialen oder familiären Problemen, 

Aggressivität oder Gewaltbereitschaft, Schulverweigerung oder -angst sowie erschwerter 

sozialer Integration aufgrund schulischer Schwierigkeiten oder Migrationshintergrund 

resultieren. 

Das Ziel der Jugendsozialarbeit ergibt sich aus §13 SGB VIII: „Jungen Menschen, die zum 

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller 

Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im 

Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische 

und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration 

fördern.“ 

Vereinfacht ausgedrückt ist das Ziel der Jugendsozialarbeit die Förderung und 

Unterstützung von Kindern in deren Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

Alle Angebote der pädagogischen Schwerpunkte folgen den Grundsätzen: 

¶ Partizipation: Nach Möglichkeit gemeinsames Erarbeiten und Ausgestalten von 

Inhalten, mindestens jedoch eine Mitwirkung der Schüler zu gewährleisten. 

¶ Geschlechterreflektion: Angebote für Mädchen und Jungen, 

Geschlechtergerechtigkeit, geschlechtshomogene und geschlechtsheterogene 

Gruppenarbeiten.  

¶ Lebensweltorientierung: Individuelle und soziale Probleme der Kinder in deren 

Alltag werden berücksichtigt, Hilfe zur Selbsthilfe bei der Lebensbewältigung wird 

angeboten und die Verantwortungsübernahme gefordert und gefördert. 

¶ Sozialraumorientierung: Der Sozialraum wird in die Lebenswelt einbezogen, 

Schule wird sowohl als eigener Sozialraum gesehen als auch als Teil eines 

Sozialraumes. Daraus ergibt sich für die Jugendsozialarbeit die Aufgabe der 

Kooperation mit weiteren Institutionen, um Angebote aufeinander abstimmen zu 

können.   
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4. Schwerpunkte und Angebote der pädagogischen Arbeit 

4.1 Soziales Lernen durch standardisierte und individualisierte Klassenprojekte 

Die Institution Schule und ihre unmittelbare Umgebung sind auf das Leben und Lernen in 

Gruppen ausgerichtet. Ob Unterricht, Pausen, Arbeitsgemeinschaften, Schulwege oder 

die Nachmittagsbetreuung, in allen Bereichen sind die Kinder in sozialen Gruppen 

organisiert. Durch die Anzahl der Kinder, deren unterschiedlichen Prägungen und 

Konfliktlösestrategien kommt es unweigerlich zu Auseinandersetzungen. Die 

Jugendsozialarbeit begleitet und unterstützt die Entwicklungsprozesse des Lebens und 

Lernens in der Gruppe, Kompromisse schließen, Diskutieren sowie der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, indem sie Möglichkeiten, Zeit und Raum zur Erprobung von 

Verhaltensweisen bietet, auf die die Kinder Rückmeldungen erhalten.  

Training des Sozialverhaltens 

In Projekten zur Selbstbehauptung und Zivilcourage sollen die Kinder sensibilisiert werden 

für Gewaltsituationen, Opfer von Gewaltsituationen und Ungerechtigkeiten. Sie sollen 

darin bestärkt werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfsmaßnahmen zu ergreifen. Die 

Kinder bekommen Sicherheit, weil sie sinnvolle Handlungsmöglichkeiten in 

Gewaltsituationen erprobt haben. 

Es werden sowohl direkte Formen der Gewalt (physische und verbale Gewalt) als auch 

indirekte Formen der Gewalt (psychische und soziale Gewalt) berücksichtigt (vgl. Frey- 

Gaska, aufgschaut, 2007). Die sexuelle Gewalt spielt ebenfalls eine Rolle, die im sozialen 

Umfeld und in der Öffentlichkeit eine Bedrohung darstellt. Durch die Sensibilisierung für 

verschiedene Gewaltsituationen und deren Opfer lernen die Kinder sich angemessen zu  

behaupten, sich für andere Menschen verantwortlich zu fühlen und Konfliktlösungen zu 

finden. 

In Rollenspielen und Übungen, die sich an der Erlebnis- und Erfahrungswelt der Kinder 

orientieren, werden bestimmte Situationen nachgespielt. Im Anschluss werden der Inhalt 

und das Ziel gemeinsam in der Reflexionsrunde besprochen. Erfahrungen der Schüler 

werden einbezogen und vergrößern somit den Bezug zum Alltag der Kinder. 

Ziele dieser Projekte sind: 
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¶ Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 

¶ Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

¶ Richtiger Umgang mit verbaler, physischer und psychischer Gewalt 

¶ Sinnvolles Verhalten bei sexueller Gewalt 

¶ Förderung von Zivilcourage  

(vgl. Kommissariat 314 für verhaltensorientierte Prävention und Opferschutz, aufgschaut, 

S. 4f.). 

 

Projekte zum Verhaltenstraining für Schulanfänger verdeutlichen wie enorm die 

Herausforderungen des Schulalltages sind. Feste Schulzeiten, Hausaufgaben, Bewertung 

der Leistung, viele neue Vorgaben, vor allem im Bereich des Arbeitstempos. Nicht selten 

fühlt sich ein Kind überfordert und reagiert mit ungünstigem Sozialverhalten. Dieses kann 

unter Umständen das schulische Lernen behindern. Das Verhaltenstraining für 

Schulanfänger ist ein präventives Programm, das soziale und emotionale Fertigkeiten 

vermittelt um Verhaltensproblemen entgegenzuwirken. 

Ziel ist es, die soziale Wahrnehmung zu verbessern und die Selbst- und 

Fremdwahrnehmung der Gefühle zu sensibilisieren. Das Problemlöse- und 

Konfliktmanagement wird gefördert, indem Handlungsalternativen im Sinne 

angemessener Selbstbehauptung und Umgang mit Misserfolg und Kritik aufgebaut 

werden. Die Fähigkeit zur Zurückstellung eigener Bedürfnisse und Interessen wird 

erweitert. Das Training ist in vier Stufen gegliedert, die aufeinander aufbauen und jeweils 

ein Schwerpunktthema haben (vgl. Petermann, Verhaltenstraining für Schulanfänger, 

2006, S. 45 ff.). 

 

Ein weiterführendes Training konzentriert sich auf drei Kernbereiche. Gefördert werden 

die emotionalen und sozialen Kompetenzen sowie die moralische Entwicklung von  

Kindern. Der Moralentwicklung gilt das Hauptaugenmerk, da die Ansicht vertreten wird, 

dass es nicht nur wichtig ist, den Kinder beim Lernen und Einhalten von Regeln zu helfen, 

sondern es grundlegend ist, dass die Kinder den Sinn dieser verstehen und positiv 

bewerten. „Erst dadurch entsteht auch bei den Kindern die Überzeugung, dass eine Regel 
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richtig und wichtig ist, sodass sie zum Beispiel auch dann eingehalten wird, wenn keine 

Erwachsenen anwesend sind“ (Petermann, Verhaltenstraining in der Grundschule, 2007,  

S. 12).  

Ziele sind die Sensibilisierung für die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Emotionen, 

Ärgerkontrollstrategien, Förderung der Empathie, der sozialen Wahrnehmung, des 

Problemlöse- und Konfliktmanagements, moralischer Wertmaßstäbe (z. B. Fairness, 

Selbstverantwortung, Zivilcourage) und der Aufbau von prosozialem Verhalten. 

Projekte zur Konzentration und Entspannung 

Von Konzentrationsstörungen bei Kindern spricht man, wenn diese ihre Aufmerksamkeit 

nicht einer Situation entsprechend steuern können, d. h., wenn es ihnen schwerfällt sich 

einer Sache gezielt zuzuwenden, dabei zu bleiben, Unwichtiges auszublenden und 

Aufgaben in angemessener Zeit zu bearbeiten. Aus Konzentrationsstörungen resultieren 

sehr häufig Leistungsprobleme, die Kinder können nicht die Leistung zeigen, die sie von 

ihrer Intelligenz her erbringen könnten. Aus Leistungsproblemen entstehen nicht nur 

Verhaltensauffälligkeiten wie aggressives Verhalten oder Ängste, es entsteht vielmehr ein 

Vermeidungsverhalten. Die Kinder haben ein schwaches Selbstbewusstsein, geringes 

Selbstwertgefühl, trauen sich nichts mehr zu, strengen sich häufig nicht mehr an. Je 

ausgeprägter das Vermeidungsverhalten, desto schlechter die schulischen Leistungen. 

Somit bleibt eine Konzentrationsproblematik nicht nur im schulischen Bereich, sondern 

erstreckt sich auch auf das soziale Leben der Kinder. 

Die Ziele des Konzentrationstrainings sind ein „reflexiver Arbeitsstil, statt impulsivem 

Vorgehen, Selbstständigkeit, vernünftiger Umgang mit Fehlern, Verbesserung der 

Leistungsbereitschaft, Zutrauen in eigenes Können, Stärkung der Eltern und Verbesserung 

der Eltern-Kind-Interaktion“ (vgl. Krowatschek, Marburger Konzentrationstraining für  

Schulkinder, 2007, S. 15). Die Methoden des Trainings beziehen sich auf verbale 

Selbstinstruktion: vom Lauten Denken zum Inneren Sprechen. Es sind Übungen zur  

Feinmotorik, Wahrnehmung, Denk- und Merkfähigkeit und zum Lang- und 

Kurzzeitgedächtnis, sowie verschiedene Techniken zur Verhaltensmodifikation enthalten. 
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Durch den Einsatz von Entspannungsübungen, die sich am Autogenen Training orientieren 

und über die Vorstellungskraft laufen, kommt es bei Kindern meist schnell „...zu einer 

besseren Konzentrationsfähigkeit, zur Erholung (…), zu einer günstigen Beeinflussung von 

verschiedenen psychosomatischen Beschwerden (…) und zur Verbesserung von 

Verhaltensauffälligkeiten (...)“ (Krowatschek, Mit dem Zauberteppich unterwegs, 2008,  

S. 28). Die Mediation soll die Kinder dabei unterstützen sich auf sich selbst zu besinnen 

und sich von ihrer Umgebung, zeitlich beschränkt, zu distanzieren. Ziel ist es innerlich leer 

und ausgeglichen zu werden. Die altersgerechte Meditation stellt für die Kinder einen 

Gegenpol zum Schulalltag dar, sie lernen sich auf eine kreative und beruhigende Weise zu 

konzentrieren und entspannen. Diese Übungen können Kinder bei der Stressbewältigung 

unterstützen, Prüfungsängstlichkeit mindern und die Fantasie und Vorstellungskraft 

weiterentwickeln. 

Unterrichtsergänzende Angebote 

Die Jugendsozialarbeit unterstützt die Lehrkräfte bei der Sexual- und Medienerziehung. 

Durch die pädagogischen Handlungsansätze, u. a. der Sozialraumorientierung und 

Lebensweltorientierung, lässt sich ein erweiterter Transfer lehrplanmäßiger Themen in 

das Alltagsleben der Kinder vollziehen. Die Methoden variieren je nach Thema. 

Bei der Sexualerziehung ist das Ziel eine Sensibilisierung für das jeweils andere 

Geschlecht, gesellschaftliche Stereotypen, Veränderungsprozesse des Körpers und eine 

Unterstützung bei der Einordnung eigener und fremder Gefühle. Die Intensität der 

einzelnen Stunden richtet sich nach dem Entwicklungsstand der Kinder, hier sind die 

Methoden körperorientiert, spielerisch, gestalterisch und kommunikativ. Die 

Entscheidung ob diese Thematik koedukativ oder geschlechtsspezifisch bearbeitet wird 

fällt im Vorgespräch mit der Lehrkraft, in dem auch die Ziele und Erwartungen geklärt, der  

strukturelle Rahmen und die Rollen besprochen, sowie Stärken und Schwächen der Klasse 

erörtert werden. 

 

Bei der Medienerziehung werden Grundlagen zur kompetenten Nutzung und Sicherheit 

im Internet vermittelt. Die Kinder sind oftmals ohne elterliche Begleitung im Netz 

unterwegs, sei es zur Recherche für Hausaufgaben oder zum Chatten und Spielen. Die 
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Vermittlung von sicherheitsrelevanten Einstellungen, sowohl am Computer als auch bei 

dem Kind selbst, ist ein Ziel dieses Projektes. Des Weiteren sollen Fertigkeiten und 

Selbstbewusstsein im Umgang mit diesem Medium erlernt werden. Die Methoden sind 

medienorientiert, spielerisch und kommunikativ. 

 

4.2 Angebote außerhalb des Schulalltages  

Die Jugendsozialarbeit begleitet die dritten und vierten Klassen bei ihren Aufenthalten im 

Schullandheim (SLH). Ziel ist eine Intensivierung des Kontaktes zu den Schülern. 

Thematische Veranstaltungen werden von der Jugendsozialarbeit sowohl für die Schüler 

als auch für die Eltern veranstaltet. Für die Kinder liegen sie hauptsächlich im 

theaterpädagogischen Bereich, für die Eltern im Segment der Unterstützung des 

elterlichen Erziehungsauftrages.  

Die Themen der Theaterveranstaltungen sind eng an die Lebenssituationen und das 

Umfeld der Kinder angelehnt, sodass alle Kinder einen Bezug zu sich selbst herstellen und 

ihr eigenes Verhaltensrepertoire überprüfen und erweitern können. Bei 

Nachbearbeitungen in einzelnen Klassen werden die dargestellten Situationen oder 

Verhaltensweisen konkret mit den Erfahrungen der Kinder verglichen und bewertet.  

Die Erziehungsunterstützung reicht von Vorträgen und Diskussionen bis hin zu 

verbindlichen Abendseminaren. Ziel ist es die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag zu 

bestärken und zu ermutigen sich gegebenenfalls durch professionelle Institutionen 

beraten zu lassen.  

4.3 Information und Beratung bei Schwierigkeiten, Erziehungs- und Lebensproblemen  

Dieser Schwerpunkt verlangt eine stetige Präsenz der Jugendsozialarbeit an der Schule 

und in der Öffentlichkeit, damit die Anfänge einer Vertrauensbasis gelegt werden können. 

An der Schule wirkt die Jugendsozialarbeit von 7.30 - 8.00 Uhr, in den Pausen und in den 

frühen Nachmittagsstunden für alle Schüler und Schülerinnen als Ansprechpartner. Im 

Verlauf des Vormittages gibt es für die Schüler spezielle Sprechstunden, die sie in 

Absprache mit der Klassenleitung nutzen können. Das niederschwellige Angebot der 
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Morgenbegrüßung dient auch zur Kontaktaufnahme der Eltern mit der 

Jugendsozialarbeit. 

Die Öffentlichkeitsarbeit wird unterstützt durch einen allgemeinen Flyer zur 

Jugendsozialarbeit an der Grundschule und einer Homepage. Auf dieser sind nicht nur die 

Angebote detailliert beschrieben, sie informiert auch über aktuelle Veranstaltungen. Die 

Homepage der Jugendsozialarbeit ist mit anderen kinder- und jugendspezifischen 

Einrichtungen verlinkt. 

 

Jede Beratung setzt die Freiwilligkeit, das Einverständnis und die Mitwirkungsbereitschaft 

der Ratsuchenden voraus. Die Jugendsozialarbeit verweist stets auf die 

Verschwiegenheitspflicht und den Datenschutz, gleichgültig ob Schüler, Lehrer oder 

Eltern. Zu Beginn wird eine Anamnese erhoben, die jedoch stark vom 

Vertrauensverhältnis abhängig ist, im Anschluss muss eine Auftragsklärung erfolgen. 

Nicht alle Anliegen können von der Jugendsozialarbeit angenommen und bearbeitet 

werden.  

 

ü Die Schüler kommen aus eigenem Antrieb oder werden von der Klassenleitung zur 

Beratung geschickt. Die Themenbereiche erstrecken sich von Streitereien, 

verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen, über Schulangst bis hin zur 

Trauerbewältigung. Gemeinsam wird das Problem eruiert, je nach Situation 

werden weitere Beteiligte hinzugezogen, und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Die Lösungsansätze richten sich dabei gänzlich nach den Fertig- und Fähigkeiten 

der Schüler. 

 

ü Die Beratung von Eltern beinhaltet zumeist Themen im Erziehungs- und 

Schulkontext. Nach der Anamnese und der Auftragsklärung wird vielfach die 

Schweigepflichtentbindung eingeholt, um weitere Informationen zur vorliegenden 

Problematik zu erhalten. In einigen Fällen ist eine Weitervermittlung an spezielle 

Fachstellen notwendig.  
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Die Jugendsozialarbeit unterstützt die Eltern im Bereich der allgemeinen 

Erziehungsfragen unter anderem durch Elternseminare und -trainings sowie durch 

Elterninformationsabende.  

 

ü Die Beratung der Lehrkräfte ist in den Schulalltag fest integriert. Bei Bedarf 

können die Lehrkräfte sich an die Jugendsozialarbeit wenden. Im Mittelpunkt der 

Gespräche stehen Themen der Sozialkompetenz. Der Kontakt erfolgt oft in Tür-

und-Angelgesprächen, in denen dann auch Termine ausgemacht werden, um das 

weitere Vorgehen zu besprechen oder Projekte zu initiieren. Durch die zeitlichen 

Strukturen in der Grundschule bedarf dieses Angebot einer kontinuierlichen 

Präsenz. Neben den festen Sprechzeiten dient die Jugendsozialarbeit in 

mindestens einer Pause im Lehrerzimmer als Ansprechpartner. Auf Wunsch 

besteht die Möglichkeit der Teilnahme an Elterngesprächen. 

 

ü Bei den Schülerbeobachtungen geht es gezielt um einzelne Schüler, deren 

Sozialverhalten auffällig ist. Initiiert werden diese Beobachtungen durch 

Lehrkräfte oder Eltern. Sie sind wichtige Bestandteile der Beratung und dienen als 

Gesprächsgrundlage mit Lehrern, Eltern und Schülern. Die Beobachtungen sind 

sehr zeitintensiv, da die Schüler sowohl im Unterricht und in den Pausen, als auch 

in Situationen in denen die Lehrkräfte nicht präsent sind, z. B. in der Garderobe, 

auf dem Weg zum nächsten Unterricht, beobachtet werden. Die schriftliche 

Dokumentation und Gespräche mit den Beteiligten ermöglichen die Verifizierung 

oder Falsifizierung der angestellten Hypothesen.  

Durch die Einholung der Schweigepflichtentbindung ist ein Austausch über 

Handlungsalternativen und Lösungsmöglichkeiten mit weiteren Beteiligten 

gegeben. 
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5. Kooperation und Vernetzung 

Jugendsozialarbeit intensiviert die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. 

Die grundlegenden Erfordernisse für die Kooperation sind vom Bayerischen 

Landesjugendamt in der Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen im 

Leitfaden zur Erstellung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Jugendhilfe und Schule  

nach Nr. 3.3 der Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen 2003 

beschrieben.  

Eine erfolgreiche Kooperation ist dann gegeben, wenn Prinzipien der Kooperation 

beachtet und eingehalten werden. Dazu gehören u. a. eine gegenseitigen Akzeptanz des 

jeweiligen Arbeitsansatzes, deren Fachlichkeit, der eigenen fachlichen Grenzen und der 

rechtzeitigen Inanspruchnahme der Kompetenzen anderer und ausreichende Zeit für 

fallbezogene und übergreifende Zusammenarbeit (vgl. Renges, Lerch-Wolfrum, 2004,  

S. 39). 

 

5.1 Schulintern 

Basierend auf den Prinzipien einer gelingenden Kooperation ergeben sich bei der 

Jugendsozialarbeit an den Grundschulen in Oberhaching folgende Punkte: 

¶ Regelmäßige Termine mit der Schulleitung, in denen aktuelle und zukünftige 

Projekte, deren Durchführung und Auswertung besprochen werden. 

¶ Gespräche mit der Schulleitung über die Vorgehensweise in Einzelfällen im 

Rahmen der Schweigepflicht / Schweigepflichtsentbindung. 

¶ Die Teilnahme an Lehrerkonferenzen. 

¶ Gespräche mit den Lehrkräften über Klassenprojekte, die Vorgehensweise bei 

Einzelfällen und im Rahmen der Schweigepflicht / Schweigepflichtsentbindung die 

Information zu Jugendhilfemaßnahmen. 

¶ Teilnahme an allgemeinen und klassenspezifischen Elternabenden. 

¶ Austausch mit Mittagsbetreuungen, Hausaufgabenbetreuungen, Förderverein und 

Horten. 

¶ Teilnahme an Schulprojekten. 
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5.2 Schulextern 

Die Jugendsozialarbeit ist bei der Umsetzung von bedarfsgerechten Angeboten auf 

externe Kooperationspartner angewiesen, die auf unterschiedlichste Weise ihre 

Professionalität einfließen lassen. Gerade im Bereich der Elternarbeit vernetzt sich die 

Jugendsozialarbeit mit spezialisierten Institutionen. Darunter fallen u. a. Einrichtungen 

mit Dolmetscher-Service, kinder- und jugendpsychologische Einrichtungen oder 

Förderzentren. 

Gemeinde  

Die Jugendsozialarbeit informiert im Rahmen des Beirates die Mitglieder, bestehend aus 

der Regionalleitung des Kreisjugendring München-Land, Schulleitung, Schulamt, 

Gemeindevertretern, Kreisjugendamt und der Sozialraumleitung über die geleistete 

Arbeit und gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr.  

Wert(e)volles Oberhaching 

Der Lenkungskreis der Initiative „Wert(e)volles Oberhaching“ ist ein Zusammenschluss 

von pädagogischen Einrichtungen die eine Diskussion zur Werteorientierung und -

erziehung der Kinder- und Jugendlichen der Gemeinde anstoßen möchte. Die Aufgabe des 

Lenkungskreises besteht darin, Maßnahmen zu initiieren, die Eltern in ihrem 

Erziehungsauftrag unterstützen und die die jungen Menschen selbst befähigen mit den 

Herausforderungen ihrer Entwicklung konstruktiv umzugehen.  

Kinderbetreuungseinrichtungen 

Im Rahmen der Einzelfallhilfe findet bei Bedarf mit den Mitarbeitern der örtlichen 

Kindergärten, Horte, Mittags- und Hausaufgabenbetreuungen ein Austausch über 

einzelne Kinder statt. Grundlegend dafür ist jedoch die Schweigepflichtsentbindung der 

Eltern.  

Weiterführende Schulen 

Ein Austausch mit den weiterführenden Schulen findet vor allem im Kontext Übertritt 

statt. Viele Eltern haben sowohl ein Kind in der Grundschule als auch eines in der Haupt- 
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und Wirtschaftsschule oder im Gymnasium in Oberhaching. Durch eine 

Schweigepflichtsentbindung ist es den Sozialarbeitern möglich pädagogische Maßnahmen 

gezielt anzusetzen und gegebenenfalls eine Vermittlung an spezialisierte Institutionen 

vorzunehmen. Der Vorteil für die Eltern besteht darin, dass sie ihre Anliegen nicht 

mehrfach artikulieren müssen. 

Spezialisierte Institutionen 

Die Erziehungs- und Beratungsstellen sind gerade dann ein wichtiger 

Kooperationspartner, wenn es sich um Anfragen außerhalb der Zuständigkeiten der 

Jugendsozialarbeit handelt. Einige familiäre Problemlagen benötigen zeitlich eine 

intensive Betreuung, die den Rahmen der Jugendsozialarbeit übersteigt. 

Kreisjugendamt  

Nicht nur im Zuge des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) und dem 

Maßnahmenpaket Prävention sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit des 

Kreisjugendring München-Land stehen die zuständigen Mitarbeiter des Kreisjugendamtes 

und der Jugendsozialarbeit in engem Kontakt und Austausch, immer auf der Grundlage 

und Wahrung der Schweigepflicht.  

Maßnahmen für den Jugendhilfeplan können dadurch leichter koordiniert oder veranlasst 

werden, ebenso kann durch diese enge Zusammenarbeit betroffenen Eltern die Suche 

und Kontaktaufnahme zu den zuständigen Sachbearbeitern oder Abteilungen 

unkompliziert ermöglicht werden.  

Jugendbeamter der Polizei  

Die Vernetzung des Jugendbeamten und der Jugendsozialarbeit basiert vorrangig auf 

einem Projekt zur Gewaltprävention (aufgschaut). Ebenso besucht der Jugendbeamte bei 

Bedarf einzelne Klassen, um über die Schwere und Konsequenzen einzelner Taten 

aufzuklären.  
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Kreisjugendring München-Land und dessen Einrichtungen 

Der Kreisjugendring München-Land bietet mit seinen Strukturen viele Möglichkeiten zur 

Vernetzung und Kooperation. Es gibt regelmäßige Mitarbeiter-Konferenzen, die nach 

Schulformen unterteilt sind und so den speziellen Anliegen der Mitarbeiter gerecht 

werden können. Der kollegiale und fachliche Austausch trägt zur internen 

Qualitätssicherung ebenso bei, wie die Stellen- und Leistungsbeschreibungen, die 

Zielvereinbarungen und die Konzeptfortschreibung. 

Die externe Qualitätssicherung wird durch Supervision, Fachtagungen und durch das 

Fortbildungsprogramm der Jugendbildungsstätte im Bereich Jugendarbeit und Schule 

gestärkt.  

Das Bildungszentrum Burg Schwaneck mit seinem Naturerlebniszentrum bietet 

Schulklassen einen besonderen Blick auf den Lernstoff.  

Durch die Gegebenheiten des Sozialraumes ist eine enge Verbindung zur Offenen 

Jugendarbeit in Oberhaching (A 12) Standard. Hier werden für die Gemeinde 

schulübergreifende Projekte konzipiert und von den Mitarbeitern durchgeführt. 
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6. Rahmenbedingungen 

6.1 Finanzierung 

Die Jugendsozialarbeit an Grundschulen wird seit dem Schuljahr 2008/09 vom Landkreis 

München mit 50 % der Gesamtkosten gefördert. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Kommune das Defizit übernimmt. Mögliche eigene Einnahmen aus dem Betrieb der 

Jugendarbeit fließen in die Finanzierung der Einrichtung mit ein. 

Die Jugendsozialarbeit an den Grundschulen in Oberhaching wurde im gleichen Schuljahr 

installiert. 

6.2 Personelle Ausstattung 

Beide Grundschulen der Gemeinde Oberhaching teilen sich eine Vollzeitstelle mit 39 

Wochenstunden, die mit einer Mitarbeiterin besetzt ist. Anstellungsträger ist der 

Kreisjugendring München-Land. 

6.3 Zeitliche Ressourcen 

Die Arbeitszeiten der Jugendsozialarbeit erstrecken sich in der Regel von Montag bis 

Freitag, von 7.30 - 16.00 Uhr. Von Montag bis Mittwoch ist die Jugendsozialarbeit in der 

GS Deisenhofen und Donnerstag bis Freitag in der GS Oberhaching. Der Urlaub wird 

vorwiegend in den Ferienzeiten genommen, nach Absprache mit der Schulleitung sind 

Abweichungen möglich. 

Neben den bereits beschriebenen Schwerpunkten der Jugendsozialarbeit beinhaltet die 

Arbeitszeit Fortbildungen, Dienstbesprechungen, Supervisionen, administrative 

Tätigkeiten, Arbeitskreise sowie Vor- und Nachbereitungen von Projekten. 

6.4 Räumlichkeiten 

Der Jugendsozialarbeit steht an der GS Deisenhofen ein eigenes Büro zur Verfügung, in 

dem Streitschlichtung, Krisenintervention und Beratungsgespräche geführt werden. 

Je nach Klassenprojekt können die jeweiligen Klassenzimmer oder der Mehrzweckraum 

genutzt werden. Dieser und der Filmsaal können ebenfalls, nach Absprache, für 

Abendveranstaltungen der Jugendsozialarbeit genutzt werden. 
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In der GS Oberhaching kann die Jugendsozialarbeit das Büro der Konrektorin nutzen, um 

Gespräche und Beratungen mit Schülern, Lehrern oder Eltern zu führen. Die 

Klassenprojekte werden überwiegend in den jeweiligen Klassenräumen durchgeführt.  
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7. Auszüge aus den Gesetzen 

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII); Kinder- und Jugendhilfegesetz: 

 
§ 11  Jugendarbeit 
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 
der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen 
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem 
Engagement anregen und hinführen. 
(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von 
anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie 
umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und 
gemeinwesenorientierte Angebote. 
(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, 
gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 
4. internationale Jugendarbeit, 
5. Kinder- und Jugenderholung, 
6. Jugendberatung. 

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet 
haben, in angemessenem Umfang einbeziehen. 
 
§ 13  Jugendsozialarbeit 
(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur 
Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung 
angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten 
werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt 
und ihre soziale Integration fördern. 
(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und 
Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete 
sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten 
werden, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen 
Rechnung tragen. 
(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen 
Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in 
sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen angeboten werden. In diesen Fällen sollen 
auch der notwendige Unterhalt des jungen Menschen sichergestellt und Krankenhilfe 
nach Maßgabe des § 40 geleistet werden. 
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(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für 
Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von 
Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden. 
 
§ 22  Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil 
des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen), soll die Entwicklung des Kindes 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert 
werden. 
(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das 
Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihrer Familien orientieren. 
(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen tätigen 
Fachkräfte und anderen Mitarbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl der 
Kinder zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in 
wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen. 

 
§ 81  Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen 
Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer 
Familien auswirkt, insbesondere mit 

1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung, 
2. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 
3. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen 

Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, 
4. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 
5. den Trägern anderer Sozialleistungen, 
6. der Gewerbeaufsicht, 
7. den Polizei- und Ordnungsbehörden, 
8. den Justizvollzugsbehörden und 
9. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der 

Forschung 
10. im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten. 

 

Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) 

 
Art. 1 Bildungs- und Erziehungsauftrag 
(1) 1Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und 
Erziehungsauftrag zu verwirklichen. 2Sie sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist 
und Körper, Herz und Charakter bilden. 3Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, 
Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der Würde des Menschen und vor der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, 
Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, 
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Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein 
für Natur und Umwelt. 4Die  
Schülerinnen und Schüler sind im Geist der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen 
Heimat und zum deutschen Volk und im Sinn der Völkerversöhnung zu erziehen. 
(2) Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schulen das verfassungsmäßige Recht der 
Eltern auf Erziehung ihrer Kinder zu achten.  
 
 
Art. 2  Aufgaben der Schulen 
(1) 1Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe, 
¶ Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu entwickeln, 
¶ zu selbstständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu befähigen, 
¶ zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Gesinnung 

und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen, zur Anerkennung kultureller und 
religiöser Werte zu erziehen, 

¶ Kenntnisse von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum unter besonderer 
Berücksichtigung Bayerns zu vermitteln und die Liebe zur Heimat zu wecken, 

¶ zur Förderung des europäischen Bewusstseins beizutragen, 
¶ im Geist der Völkerverständigung zu erziehen, 
¶ die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlich demokratischen und sozialen 

Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen und außen zu fördern, 
¶ die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern 

und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken, 
¶ die Schülerinnen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrnehmung ihrer Rechte 

und Pflichten in Familie, Staat und Gesellschaft zu befähigen, insbesondere Buben 
und junge Männer zu ermutigen, ihre künftige Vaterrolle verantwortlich 
anzunehmen sowie Familien- und Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen, 

¶ auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufswahl zu unterstützen und 
dabei insbesondere Mädchen und Frauen zu ermutigen, ihr Berufsspektrum zu 
erweitern, 

¶ Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu wecken. 
2Die sonderpädagogische Förderung ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten Aufgabe aller 
Schulen. 3Sie werden dabei von den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten unterstützt. 
(2) Die Schulen erschließen den Schülerinnen und Schülern das überlieferte und bewährte 
Bildungsgut und machen sie mit Neuem vertraut. 
(3) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler 
und ihre Erziehungsberechtigten (Schulgemeinschaft) arbeiten vertrauensvoll zusammen. 
2Die Schulgemeinschaft ist bestrebt, im Rahmen der gestärkten Eigenverantwortung der 
Schule das Lernklima und das Schulleben positiv und transparent zu gestalten und 
Meinungsverschiedenheiten im Rahmen der in der Schulgemeinschaft Verantwortlichen 
zu lösen. 
(4) 1Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. 2Die Öffnung erfolgt 
durch die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen, 
insbesondere mit Betrieben, Sport- und anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, 
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freien Trägern der Jugendhilfe, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit 
Einrichtungen der Weiterbildung. 
 
Art. 31 Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Einrichtungen der Erziehung, 
Bildung und Betreuung 
(1) 1Die Schulen arbeiten in Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Jugendämtern und den 
Trägern der freien Jugendhilfe sowie anderen Trägern und Einrichtungen der 
außerschulischen Erziehung und Bildung zusammen. 2Sie sollen das zuständige Jugendamt 
unterrichten, wenn Tatsachen bekannt werden, die darauf schließen lassen, dass das 
Wohl einer Schülerin oder eines Schülers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist und 
deshalb Maßnahmen der Jugendhilfe notwendig sind. 
(2) 1Die Schulen sollen durch Zusammenarbeit mit Horten, Tagesheimen und ähnlichen 
Einrichtungen die Betreuung von Schülerinnen und Schülern außerhalb der 
Unterrichtszeit fördern. 2Mittagsbetreuung wird bei Bedarf an der Grundschule, in 
geeigneten Fällen auch an anderen Schularten nach Maßgabe der im Staatshaushalt 
ausgebrachten Mittel im Zusammenwirken mit den Kommunen und den 
Erziehungsberechtigten angeboten. 3Diese bietet den Erziehungsberechtigten in 
Zusammenarbeit mit der Schule eine verlässliche Betreuung für die Zeiten, die über das 
Unterrichtsende hinausgehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jugendsozialarbeit 

an den Grundschulen 

Oberhaching und Deisenhofen 

 

24 

8. Literaturverzeichnis 

Bayerische Staatsregierung für Unterricht und Kultus: Bayerisches Gesetz über das      

 Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), 2000 

Bayerisches Landesjugendamt: Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an  

 Schulen, München 2003 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Kinder- und  

 Jugendhilfegesetz. Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Berlin 2000 

Renges, Annemarie, Lerch-Wolfrum, Gabriela: Handbuch zur Jugendarbeit an Schulen in  

 Bayern. Aufgaben, Strukturen und Kooperationsfelder. München 2004 

Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H.-J: Verhaltenstraining für  

 Schulanfänger. Ein Programm zur Förderung sozialer und emotionaler  

 Kompetenzen, Göttingen, 2., überarb. Auflage, 2006 

Petermann, F., Koglin, U., Natzke, H. & von Marées, N: Verhaltenstraining in der  

 Grundschule. Ein Präventionsprogramm zur Förderung emotionaler und sozialer  

 Kompetenzen, Göttingen 2007 

Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G: Marburger Konzentrationstraining  

 (MKT) für Schulkinder, Dortmund, 7. Auflage, 2007 

Krowatschek, D., Hengst, U: Mit dem Zauberteppich unterwegs. Entspannung in Schule,  

 Gruppe und Therapie für Kinder und Jugendliche, Dortmund, 2. Auflage, 2008 

Kommissariat 314 für verhaltensorientierte Prävention und Opferschutz: „aufgschaut“  

 von Selbstbehauptung bis Zivilcourage, München, überarb. Auflage, 2006 

 

 


